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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und ufteri
Mitgliedern der gesezgcbeirden Räthe der helveufchen Republik.

Zweihundert und sechstes Stnk.
Viertes Quartal.

Luzern, Dienstags den zd. October 1798.

Mit dem 225tten Stük des Republikaners ist das vierte Quartal desselben, und der erste
Band geendigt; Titel und Register dazu sollen unverzüglich nachgeliefert werden.

Von nun an soll jeder Band aus hundert Nummern, jede von einem ganzen
Bogen bestehen; monatlich wird eine besondere Beilage, die die Uebersicht alter
in dem abgelaufenen Monat gegebenen Gesetze enthalt, hinzugefügt werden; die
Uebersicht der Gesetze des Monats October wird zu Anfang Novembers erscheinen.

Man abonnirt sich für den zweiten Band oder hundert Bogen mit 8 Schweb
zcrfranken, oder für 50 Bogen mit 4 Schweizerfranken in Luzern sowohl als in
Zürich bei dem Verleger Heinrich Geßner, oder bei jedem schweizerischen Postamt,
so wie auch bei folgenden Buchhandlungen, in Bern bei I. A. Ocbs, in Basel
bei E. Thurneiscn, in Schaffhausen in der Hurterischen Buchhandlung, in
St. Gallen bei Huber und Comp. und bei Buchhändler Hausknecht daselbst, in
Wiincrthur bei Buchhändler Ziegler, in Herisan bei Buchbinder Schâffer, in
Elarus bei Buchbinder Freuler.

Gefezgebuttg.
Senat, 18. Oktober.

(Fortsetzung.)

sieht er auch nichts gefährliches, weil nur die ehmaligen
Regenten, die nach den damals bestehenden Gesetzen

fehlten, können verureheilt werden.
S rapser wunden sich über die Absichten um

Berthollet suhlt sich von dem Enchusiasinus deren willen man sich so lange bei dieser Sache aufhab

nicht, welches verfolgte Patrioten sind, er übergiebt Beleidigern. Jezt ist's aber nur um emen Richter zu
ihr Interesse, Genchtsstellen, welche keinen CodeHlhun; dieser wird alsdann untcriuchen ob die Am»-

^ - - 'ìdcrungen gerecht sind und gegen wen sie gerecht sind.

Niemand wird dem, der einen Richter verlangt, den-

selben versagen können.

haben, nach dem sie urtheilen können. Er will, daß
die Patrioten entschädigt werden; aber er will sie nicht
irreführen noch täuschen, was durch diese Resolution, „die unendliche Schwierigkeiten und endlose Prozesse mit ^

Kubli meint, es sen leider allzubekam,r, daß dieß
sich führt, unvermeidlich geschehen würd'e; er stiimntlIndemnisatiousgeschafc beiden Rachen schon viele koch

deßnahen für eine Commission. i bare Zeit weggenommen hat und da urch melleicyt viel
Gen hard laßt sich die Commission auch gefallen,Wutes zum Nachtheil der Republik verzögert worden,

doch konnte er für Annahme stimme«. Er findet die)Wir hatten von Anfang gewünscht/ eme Resolution zu
Resolution sey nicht einmal nöthig gewesen/ da ohne> erhalten/ wie die vorlegende nmtwtrmchlst. Anfangs
dieß jeder Geschädigte seinen Beschâdiger vor dem war mau in der >^ache zu feurig, izt fchemt man zu
Richter cjtiren komm, In den Ertpàgungsgrûnde» kalt zu >eyn. Vermöge des gegenwärtigen Beichluzies,



werden übertriebne Fodernngen abgewiesen und Un-
schuldige werden nicht zahlen müssen; er stimmt
ohne Commission zur Annahme. Müngcr ebenfalls/
wei! die Resolution nichts vorschreibt und über nichts
zum Voraus entscheidet. Fuchs ist auch dem Grund-
satz treu geblieben, nach welchem die Patrioten ent-
schädigt werden sollen; aber die Resolution kann er
micht annehmen, weil sie unbestimmt ist; erstens hatte
die Zeit bestimmt werden müssen, von der an, verfolgte
Patrioten Fodernngen machen können; er glaubt dies
sollte nur von Anfang unserer Revolution geschehen
können; dann sollte erklart werden, ob ganze rhmali-
ge Regierung«» belangt werden können; er stimmt
für die Commission.

Psysser: Es gebührt Entschädigung denen, die
für die Sache der Freiheit an Hab und Gut gelitten
haben; aber von wem? Das Considérant macht die
Regierungen verantwortlich und sagt, daß diese be-
langt werden können. Was werden aber für Grund-
satzö dadurch für die Zukunft aufgestellt und geheiligt?

1) Daß Gesetze zurukwirken können.
2) Daß Richter im einzelnen oder in Masse für

richterliche Handlungen belangt werden können.
Was wird das fur Wirkungen auf die jezigen

Tribunalien haben? Daß sie, zumal in stürmischen
Zeiten zittern werden, Aussprüchx zu thun, weil sie

t unen in ihren Gütern belangt werden. Wenn um
sere Personen und Eigenthum geschüzt werden sollen,
so muß ein Richter nach den bestehenden Gesetzen,
nach Wissen und Gewissen unerschrocken richten und
nie dafür in seiner Person belangt werden können
als wenn er sich bestechen laßt. Richtet er wider die
bestehenden Gesetze, so wird er nur cassirt. Ich
wünschte, daß der grosse Rath uns die Art und
Weift, wie die Nation achte Patrioten, die an ihrem
Vermögen gelitten haben, entschädigen könne, vorge-
schlagen harte. Ich verwerffe den Beschluß.

Lüthi v. Langn, findet die Resolution durch-
aus klar, deutlich, billig und der Sache angemeßen.
Der Hauptgrund der Vcrwerssung des früheren Be-
schinsses war, weil er uns zu Richtern gemacht hatte.
Der jezt angewiesene Civilrichter kann nun auch allen-
falls die Nation, zur Entschädigung anhalten; zumal
wenn die Bußen der gestraften Patrioten ihr zufielen.

Boo m er hat das Wort nur verlangt, um eine
Erzählung seiner ausgestandenen Leiden und Versol-
gungen vorzulegen; er thut dieß mit grosser Ausfuhr-
lichkeit.

Schär vertheidigt sich gegen irrige Auslegung
dessen, was er bloß aus reinen Absichren und zum
Besten des Vaterlands gesagt hat.

Der Beschluß wird mit grosser Stimmenmehrheit
angenommen.

Der Beschluß über den Zustand der Fremden in
Helvetien wird zum zweitenmal verlesen; auf Lüthi's
v. Sol. Antrag aber, wegen einiger Ungleichheit zwi-

sehen dem deutschen und französischen Text, also we-
gen fehlerhafter Rebaktion zurükgesandt.

Dem Bureau wird aufgetragen künftig die Be-
schliche immer zum voraus zu vergleichen und etwa»-
mge Fehler der Redaktion sogleich anzuzeigen.

Lurhi v. So!, und Usteri bemerken, daß ver-
schied me Artikel des Reglements in Rüksicht aus Aus-
serkigung der Beschlusse vom grossen Rath bisdahm
nicht vollzogen worden. Aus des lcztern Antrag er-

halten die Secrctarien den Auftrag mit denen des gr.
Haches die Vollziehung des Reglements über diese

Punkte zu verabreden.
Der Senat bildet sich in geheime Sitzung und

verwirft einen Beschluß, nach welchem das Auflagen-
system weder bekannt gemacht noch rollzcgen werden
sollte, bis ein Beschluß über Zehcnden und Feodal-
abgaben wird angenoinmen seyn.

Grosser Rath, iy. October.
Präsident: Guter.

Egg von Ckl ikon verlangt das Wort für eine

Ordmmgsmokion. Roch nie, sagt er, suhlre ich ft
sehr die Last eüws Stellvertreters des Volkes —
noch nie sah ich schrcckenvoll einer Zukunft entgegen,
selbst in den Zeiten nicht, wo wir von einer Nation
gänzlich abhiengcn, deren Großmuth wir damals nicht
kannten, und an deren Edelsinn viele zweifelten. So
sehr damals das Gewicht des Unglüks sich selbst in
die Waagschale senkte, so verlor ich darum nie den

Muth, weil aus der andern Seite die Liede des Va-
terlands mit dem Blute patriotischer Bürger schwer

in dieselbe zu fallen bereit war, damals war mir nie

bang, damals stuzte ich alle meine Hoffnungen aus

jenen Theil unsrer Nation, auf jenen Theil unsrer

Mitbürger, welche dein Despotismus und der Oligar-
chie todiliche Wunden verftzren. Aber mehrere Sruiv
den Erfahrung, und besonders die alivermögende
Kraft bekannter Geister leiteten meine Hoffnungen ab,

und wehmuchsooll blicke ich jezt auf jene unglukliche
Stunde, welche diesen Muth mir raubte. Jezt seht

ich dagegen schwarze Nacht, sehe am fernen Ho-

rizsn: Gewitterwolken aufsteigen, in welche ich mich

verbergen möchte, um meiner Verantwortung vor dem

Volke zu cnrgeh-.'n. Gestern, Burger Repräsentanten,
um halb zwei Uhr, wollte ich eine Frage an Sic
lhun, allein die ungeheure Summe von Millionen,
welche vermittelst der Abnahme des Zehenden unserm
Volke auferlegt werden sollten, brutte alle meine

Worte in ihre ursprui^liche Quelle zurük; und statt

dessen sanken ein Paar Thränen zu meinen Füßen —

Ich thue es also heute.
Zwei Brüder hatten gleiches Erbtheil; der einte

aber avurde, weil er seinen Bruder auf die sündlichste
Art bevortheilte, reich, erhielt dadurch immer mehr

Gewicht über ihn, und drängte ihn endlich, ncbst se>^



nen Kindern in's tiefste Elend. Der arme vertriebene
Bruder stüzte sich auf seine Obrigkeit, allein diese
hatte den Raub mit jenem gemein, und statt des Rechts
erhielt er Landesverweisung. — Ehe dieser Arme
die Grenzen erreichte, starb er; und wahrend seine
unglnklichen Kinder auf dem Grabhügel ihres Vaters
weinten, wahrend sie um Echu; der gedrukten Unschuld
ihre Hände zum Himmel rangen, erscholl dnrchs ganze
Land die freudige Stimme, der ungerechte hartherzige
Richter sey vom Schlag getroffen, seine Macht habe
ein Ende. — Voll Hoffnung kehrten sie zurük, erwies
sen dem neuen Richter ihre Unschuld > nd Unglnk, und
begehrten das rechtmäßige Erbthcil ihres Vaters zurük.
Allein der neue Richter zucke die Achsel, und sagte:
Ihr guten Kinder, chr habt zu lange gewartet, euer
Anspruch ist unterdessen schon in die zweite und dritte
Hand gekommen;, wenn ihr also wieder in den Best;
eintreten wollet/ so mußt ihrS dem jezigen Besitzer
abkaufen — da kehrten diese Kinder zurük, flüchten
dem Richter; aber die schrckliche Furcht, den Hungers
tod zu sterben, der ihnen drohte, zwaiig sie alle, se is
ne Eclavew zu werden.

Urtheilet hierüber, V- R., und sucht hierin das
Bild der Entstehung vieler Zchen den u n d G r und-
zinse; — aber ahmet jenem Richter nicht nach.

Und wenn ihr nun, Bürger R-, nur eine einzige
Jnchart Landes auf diese Art dem Schweiß des Lands
manns unschuldig herauspeeßt, so erschrecket vor den
2 isa p. C. ; erschrecket vor jenen Gegenden, welche
dieß Exempel auf fast ahnliche Art hundertfach bes
weisen.

Ich will wenigstens keinen Antheil daran haben,
viel weniger an den Folgen. Aber um meine Pflicht
gegen mein. Vaterland zu erfüllen, um das Volk m
dieser jezt aufzulegenden Erbs-mde zu erleichtern,
schlage ich im Namen desselben, im Namen des
Vaterlands vor: Daß der gestrige Beschluß
über den 4tcn Artikel des Feo'dalrapports
zurukgenommen werde.

Der Präsident fragt, ob man über diese« Ans
trag eintreten wolle oder nicht? Nuce sagt, ein
solcher Antrag wurde unsre Versammlung und durch
dieselbe das ganze Vaterland in Verwirrung stürzen,
weil ans diese Art immer die Minderheit Nüknahme
eines durch die Mehrheit angenommenen Beschlusses
fodern könnte, und wir also nie vom Flck rücken würs
dcn, daher fodert er, daß man nicht über diese Mos
tion eintrete.

Escher sagt, ich war gestern selbst von der Mi-
«oritat, aus Gründen, die im Finanzplane liegen und
dse ich also hier nicht entWillen kann; allein dessen uns
geachtet kann ich durchaus nicht zu der begehrten^
Rumahme des gestrigen Beschlusses stimmen, weil ein
solches Verfahren wider alle Grundsätze des gesell-
schaftliche:! Rechts wore, welchem zufolge man sich
dem Willen der Majorität als dem Gementwillen zu

2Z

unterwerfen hat, besonders wenn dieser Wille mit ft>

viel Sorgfalt und Genauigkeit kenntlich gemacht wird,
wie es gestern der Fall war, daher begehre ich über
Eggs Antrag die Tagesordnung.

ReUstab mauzt die Versammlung aufmerkftau
auf den Zufall der Ankunft eines Mitglieds, welches
der Majorität beistimmte und dadurch die Sache so

entschied; daher glaubt er dürfte in einer so wichtigen
Sache wohl ein so zweideutiger Beschluß zurükgenoms
men und aufs neue entschieden werden; er unterstüzt
also Eggs Antrag.

Graf glaubt Egg sey durch die Liebe für die Ars
men zu seinem Antrag bewogen worden und will das
her besiinunen, daß wenn die gestern bestimmten 2 ch2

p. E. mehr eintragen als die Entschädigung erfodert,
dieser Ucberschuß unter die armen Zchcndpflichtigen
ausgetheilt werden soll: übrigens folgt er der gcfos
dorten Tagesordnung.

Custor folgt der Tagesordnung, well der Antrag
von Egg eine Zwischcmuouon ist, die erst schriftlich
auf das Bureau gelegt werden muß, ehe sie in Beras
lhung genommen werden kann.

Kilchmanu unterstüzt den Antrag von Egg und
glaubt das Vaterland komme in grössere Gefahr, wenn
man einen solchen Beschluß beibehalte, als wenn man
einen Fehler, den man begangen hat, gut zu machen
sucht.

Zimmermann glaubt, die Motion des B. Egg
als eüic neue Sache, müsse erst auf dem Bureau liegen
bleiben, ehe sie in Berathung gezogen werden könne,
laut dem 104. §, des Reglements. (Grosse Unordnung
und Lern:): Endlich wird Zi mm ermann s Antrag
angenommen.

Geynoz fodert, dass das Reglement in ftanzösis
scher Sprache gcdrnkt werde.

Pellegrini begehrt, daß dasselbe auch italiänisch
gedrukt werde: beide Annage werden angenommen.

Ammann fodert Vertagung der weitern Bergs
thung des Feodalrechtsgutachrens, bis die Commission
über die ihr zugewiesenen §§. ein Gutachten vorlege.

Zimmermann und Schlumps widersetzen sich

der so unnützen Vertagung eines so dringenden Ges

genstandes. Man geht über Ammanns Antrag zur
Tagesordnung.

5. §. Efcher begehrt Vertagung dieses §., ins
dem sich derselbe ans den 4. §. berufe, welcher nun
auch in einer Art von Vertagung ist, und es unschiks

kich wäre die Bestimmung eines andern §. anzunehmen,
welche man noch nicht kennt.

Zimmermann, Kühn und Scklumxf wis
versetzen sich dieser Vertagung, indem der 4. 5. als
beschlossen angesehen seyn müsse, und ausserdem der

5. §. immer in dem Verhältniß mir dem u. §. seyn

müsse, wie man auch diesen bestimmen würde. Der
5. §. wird unverändert angenommen.

§. 6. H über glaubt, wenigstens sey dieser §. nicht



IN genauer Verbindung mit dem 4. §., daß er mit
diesem ohne Abänderung zusammenhangen könne, wenn
auch schon der 4. >§. abgeändert würde, indem das

Verhältniß, welches dieser K. bestimme, aussen Vor-
schlag der Commission berechnet war, und also ab-

geändert werden müßte, wenn jener abgeändert würde:
'er fodert daher Vertagung dieses §. in so fern man
nicht über Eggs Motion sogleich abstimmen und asio

der Sache nicht ihren natürlichen Gang wieder geben
wolle.

Trösch stimmt Hnbern bei, glaubt aoer dieser

pierfache Jahrsertrag sollte auf den doppelten Ertrag
als Loskaufung bestimmt werden.

Zimmer mann muß immer noch den 4. §., der

Motion von Egg ungeachtet, als abgeschlossen aipe-
hen, und begreift nicht wie Huber wünschen könne,
daß man sogleich über Eggs Au.rag abstimme, weil ein

solches Beispiel gefahrlich werden, und eine schwache

Versammlung im Anfang einer Sitzung sogleich stürzen

kannte, was eine zahlreiche Versammlung Tags zuvor
mit Sorgfalt beschlossen hatte.

Akermann will in der Berathung fortfahren
und über den 6 § ungeachtet Eggs Motion abstim-
men und denselben annehmen so wie er von der Com-
mission vorgeschlagen wird. Nellstab glaubt, da

mau die gestern bestimmten 2 1)2 p. C. als einen

zweijährigen Ertrag des Zehcnden ansehe, so musse

dieser Antrag vermindert werden und daher schlägt er

die gfache jährliche Abgabe für die Loskaufuiigssumnie
vor.

Kuh» glaubt, die Commission habe dieses Ver-
bältniß wegen der Verminderung des Geldwerchs von
der Zeit der Bestimmung des Abtrags in Geld an,
bis auf jezt, vorgeschlagen, da man aber mit dem

4§ in genauem Verhältniß hierüber bleiben musse, so

folgt er Rellstabs Antrag. G mür glaubt, einige dieser
Gcidzchenden seien seit 20 Jahren erhöhet worden,
er wünscht daher, daß in diesem Fall der doppelte
Jahrsertrag wo diese Erhöhung aber nicht statt hatte
der 3fache, als Abkaufungssumme bestimmt werde.

Weber glaubt, man könne nicht auf alte Ver-
hältnisse Rüksicht nehmen, sondern auf die jezt ge-
tragnc Beschwerde; da nun diese durch den doppelten
Abtrag getilgt werden kann, so will er auch für diesen
Fall den bloß doppelten Abtrag in Geld als Leskau-
fang bestimmen.

Ertacher bezeugt, daß er beschämt sey über
den Gang imsrer Geschäfte und glaubt, man sollte
solche Antrage von Rüknahin sorgfältig bes loßner
Gegenstände in keine Betrachtung nehmen; als er vom
Präsidenten zur Ordnung gerufen wird, indem er ihm
bemerkt, daß hiervon nun keine Rede mehr sey, stimmt
er zur Annahme des 6 §.

An Verwerth will diesen § dahin bestimmen,
daß er für die für beständig in Geld unigesehaff-
nen Zehenden gültig sey, und dagegen die adanderlich

in Geld bestimmten Zehenden, wo ein Sink Land
nach der versehiednen Art Frucht, die dasselbe kragt,
verschiede» zahlt, nach einem Durchschnitt von zJah,
rcn loskausiich erklären.

Koch stimmt Anderwerths Bemerkungen bei und

wünscht, daß die Redaktion der zweiten Bemerkung
als ein neuer 7 § von der Commission bearbeitet wer-
de; übrigens aber stimmt er der Herabsetzung de«

angetraznen Loskaufungssiunme auf den dreifachen
Jahrsertrag bei. L ü sch e r folgt ganz Kochs Antrag.
Äkermann glaubt, die 2 ich p. C. welche angenom-
men wurden, seyet, in vielen Gegenden so viel als
ein sechsfacher Zehendeucrtrag und stimmt also in Rnk-
ficht der Geldzehenden dem 6 §. bei, indem jene 4
Jahrsabgaben eher auf 6 erhöhet statt vermindert wer
den sollten; in Rnkficht Anderwerchs Bemerkungen
stimmt er Koch bei. Seeretan sagt, diese Bern-
chang sey ihm ein wahrer Beweis daß wir den Ge-

genstand bcdandelu ohne ihn zu kennen, weil einige
behaupten, die z ich p. C. seyen so viel als 6 Jahr-
zchcuden, andere hingegen bloß einen doppelten Ze-

henden daraus machen wollen; er will daher diese

Bemerkung nur benutzen, um auf den schrekliwen ge-

stern beschloßnen 4 §, aufmerksam zu machen. C u st 0 r
laßt gerne unverändert, was er nicht sicher zu vcr-
bessern weiß und stimmt also ganz ft:r den 6 §. und

für Anderwerchs Bemerkungen. E a rtie r stimmt
Akermaims Bemerkungen bei und will die fünffache
Jahrsabgabe als Lcskanftmg bestimmen, indem er

glaubt die gestrige 2 ich p. C. bewogen fünf ganze

Jahrs-chendcn. C armintran folgt Cartier, weil

meist nur die Reichen ihre Zehenden loskaufen und in

Geldabgabe verwandeln konnten. Ce.vani folgt Et-
cretan, und glaubt nur Prieaeinteresse könne solche

widersprechende Vorschläge machen und Grundsatze
aussen,. Z im in er mann bedauert recht sehr solche

Aeusserungen, welche er von allen Seiten Hort, ur.î)

welche die unangenehmsten und gefahrlichsten Privat-
bcschuldignngen veranlassen, kr bittet, daß der Praß-
deut jedermann, der solche macht, zur Ordnung weht;
.in Rüksicht de. Sache selbst stimmt er AkermaunS ssse-

merkungen bei und wünscht daher Zurükweisung diejes
K. in die Commission. E s ch e r bedauert ebenfalls die

Bitterkeit, welche sich in diese Berathung schleicht und

erklart, daß aller widersprechend scheinenden Grund-
saye ungeachtet, er alle Vorschlage aus guten Abfiel?-

een herrührend betrachte, und daß er auch E?gs Vor-
schlag aus diese Art beurtheile, ungeachtet er überzeugt
ist, baß derselbe dem gesellschaftlichen und besonders
dem Staatsrecht geradezu entgegen lauft; er lutter
also um etwas brüderlichere Urtheile in solchen Berg-
th.mgen und stimmt dem Gutachten bei, weil er dtt
gestern bestimmten 2 ich p. C. für ungefähres ich

Jahrzehenden ansieht, und also die vierfache Summ»
des freiwillig in Geldabgabe veränderten Zehonden»
als Loskaufung nicht unbillig findet. (Die Jorrs. folg«



Der schweizerische Republikaner.
'Zwei hundert und siebtes Stük.

G esezsiebiluq.
Grosser Rath, iy. October.

(Fortsetzung.)

Io mini stimmt ganz Carmintran bei. W o hler
stimm! dem Rapport bei. Carrard glaubt, da
durch einen Vertrag diese Zchendeu in eine Geldab.
gäbe verwandelt wurden, so sey überhaupt der Gelde
zchendeu in seiner Natur abgeändert und mehr als
Grundzins, denn als Zehenden zu betrachten ; die ge,
sicrn bestimmten 2 Ha p. C. sieht er weh! inRüksicht
der Weinberge als einen bloß doppelten Zehendcn an,
allem fur die Felder, die zuweilen brach liegen und
also dann keine Zehcnden bezahlen, mag dieß 2 1)2
p. C. vielleicht wohl im Durchschnitt betrachtet 4 Ze?

henden betrogen, al'o nach Grundsätzen von nanuli,
cher Billigkeit scheint ihm der Vorschlag der Conn
mission sehr zwckmaM zu seyn und daher uuterstuzt
er densel en. Trosch stimmt fur dreifachen Jahrs,
ernag zur Loskaufung. Der 6 § wird angenommen
unter Vorbehalt eine/ von der Commission vorznschla,
gcnden Redaktionsvcrbeffcrung. Der 7 § wird unser,
ändert emmükhig angenommen.

Kühn sieht überhaupt mit Bedauern, welchen
Schwung seit gestern die Beratbung dieses Zehenden,
gutachtens nimmt; er ist überzeugt, daß alle Milgiie,
der in der Ueberzeugung zu ihren Meinungen stimmten,
daß dieselben dem Staat für die zn bezahlende Ent,
schadignug genüge; wir haben in unserer Vaterlands,
liebe einen Vcremigungspnnkt, und daher trage ich da,
rauf an, daß dasjenige was durch die 2 1)2 p. C.
über die Entschädigungssumme herauskommt, wieder
unter die ärmeren Zehendpsticyttgen vertheilt werde,
und zweitens trage ich darauf an daß Zeheuden,
welche seit 20. Jahren auf urbar gemachtes Land ge,
legt wurden ohne alle Loskaufung aufgehoben werden
sollen.

Rellstab sieht den ersten Antrag Kubus als
ganz chimärisch an, den zweiten hingegen, obgleich
schwer ausführbar für gerecht; daher federt er über
den crstern Tagesordnung, und wünscht, daß der
zweite angenommen werde. A k erma n n stimuli über,
Haupt zur Tagesordnung, weil beide Vorschlage gleich
unausführbar sind. S ch lumps folgt Akcrmann und
will, daß einzig diejenigen Zehendpflichligen ganz un,
entschädigt befreit werden, welche selbst ihr Land ur,
bar gemacht haben indem so bald ein solches Stük
-and àe Handàndcruiig erlitten ya,,« kein.

llrnnd mehr zu einer Ausnahme vorhanden ist, indem
der Besitzer dann dasselbe mit der Beschwerde freiwil,
iig übernommen hat. H u leer lebt auch der getrosten
zosinung, daß uns Vaterlandsliebe vereinigen wer,
?c, und daß wenn mir einmal alle gleichförmige Ge,
setze haben, auch dann aller, min noch herrschende
Kantonsgeist verschwinden wird. Er sieht überhaupt
nicht, wärmn es so grosse Schwierigkeiten hat, die
armen Zehendpftichtigcn kennen - zu lernen und ihnen
also den êalligcn Ueberschuß, den diesen Hz p. C.
liefern konn.en, auszutheilen; so scheint ihm auch der
zweite Antrag Kuhns ganz billig zu seyn und schon in
den Grundsätzen des Gutachtens gegründet; er fodcrt
daher Verweisung dieftrVorschlage an die Commission
und will noch diese Bemerkung beifügen, daß auch
nur theilweise zehendpsiichtige Güter, in der Redaktion
des 4 §. sorgfältig bemerkt werden sollen, vor allem
aus aber fodcrt er Abstimmung über Eggs Antrag
und will auch Schlnmpfs Antrag der Commisslon zu?

weisen. Kilchmann glaubt, wenn der gestrige
Schluß gerecht sey so müsse er gehandhabet und also
nichts von dem bezogenen znrükgegebcn werden; übn?
gens aber fodcrt er Verweisung von Eggs Antrag an
die Commission. Wyder stimmt der Verweisung
aller dieser Vorschlage in die Commission bei. Ander?
werth unkcrstüzr Kuhns Ankrag und folgt der Ver?
Weisung an dieComm ssion. Carrard ist Schlnmpfs
Meinung und glaubt, da diese Anstheilnng des Ue,

berschuffcs erst in iZ Jahren statt haben konnte, so

sey sie w viel als nichts. In Rüksicht der zu befreien?
den neuen Zehcnden, sieht er nicht, warum die 20
jchrigen befreit, die Zojahrigen aber losgekauft wer?
d en sollten L Uebngens stimmt er der Untersuchung die?

ser Lorschlage durch die Commission bei. Cartier
stimmt Carrards Bemerkungen bei, und glaubt dieselben
sollen zur Tagesordnung führen und dagegen einzig

Hubers Bemerkungen der Commiffwn zugewiesen wer?

den. Rellstab sieht die Motion von Kühn auch als
ein bloßes Labküchclchcn an, das man den Armen ins
Maul werfen wolle, und da alle Zehendcn gleich un?

gerecht sind, so will er über alle diese verschiedenen

Ant age zur Tagesordmmg schreiten. Weber folgt
der Taaesordmmg über Kuhns ersten Antrag, indem

er überzeugt ist, daß von diesen 2 im p. C. der Staat
keinen Ueberschuß haben wird; in Rüksicht des zweiten
Antrags stimmt er Schlnmpfs Bemcrknng und Antrag
bei. O esch unterstüzt Hubers Antrag. Hub er un?

ttrstüzr neuerdings Kuhns Antrage, und beharret auf
seinen ersten Aeusserungen. Koch sagt, Knhks Vor-



schlage dienen eigentlich nur zur Rechtfertigung der
gestrigen Majorität und zur Beruhigung der Minors
tat, welche leztere gestern behauptete, daß die 2 ita
p. C. mehr auskragen, als der Staat für die Entschà-
digimg bedürfe; wenn nun dieses wirklich der Fall ist,
so wird durch Kuhns Antrag die Minorität vor dem
gefchüzt, was sie hauptsächlich fürchtete, daß der
Staat einen Ueberschuß erhalte und dadurch die Regie-
rung sich einen Schaz sammeln könne; die Aus sich-

rung selbst kvmntt ihn? keineswegs schwierig vor, und
daher unterstrich er den Antrag und stimmt überhaupt
im Allgemeinen der Verweisung aller gefallnen Vor-
schlage in die Commission bei. Secreran unterstüzt
Kilchmann und fodert, daß Kühn deine Motion, so
wie Egg schriftlich auf das Bureau lege. A m mann
folgt Hubern. Wyder stimmt bei und fodert Ab-
stimmung, welche erkannt wird. Da sich 48 Mitglie-
der für die Tagesordnung und 48 wider dieselbe finden,
so wird der Namensaufruf vorgenommen; durch den-
selben wird mit 51 Stimmen gegen 46 die Tagesord-
nung verworfen, und dagegen alle Antrage an die
Commission gewiesen.

A k er mann fodert, daß die Commission auch
darüber einen Vorschlag mache, wer bei einer solche»
Austheilung eines allsàlligen Ucberschusses als arm an
gesehen werden soll. Cartier begehrt daß Acker
mann der Kommission seine abfällige» Bemerkungen
unmittelbar anzeige. Man gebt zur Tagesordnung.

Das Vollziehungsdircklorilim glaubt, der ih. §.

des Klostergcsetzcs sollle einige Ansuahmen leiden,
und diejenigen fremden Klostcelcute welche durch ihre
Kenntnisse und Talente sieh nüzlich machen, und durch
rhre politische Aufführung keinen Anstoß gegeben ha-
ben, von diesem Gesez auegenommen werden. L n sch c r
fodert Verweisung dieses Gegenstandes an die Klo-
sterkommifswn. Nuee folgt Lnschcrm weil er in die
fcr Bothschaft nur ein Feld für Partheilichkeit steht:
auch nach Aufhebung des Jesnitcrordens war allgc-
meines Geschrei, nun könne die Jugend nicht mehr
erzogen werden, und doch, Gott Lob, kriechen wir
nichst auf allen Vieren, und die eine» und andern aus
uns haben doch soviel gelernt, daß sie sich selbst unter
schreiben können, und so hoff ich werde auch unsre

Jugend erzogen werden, wann schon die fremden
Pfaffen abreisen; endl'ch wundert er sich daß das
Dekret noch nicht in Ausübung geseZt worden ist. —
Zimmer mann freut sich aus vieler Botbschasl zu
vernehmen, daß es Mönche giebt, die der Sache der
Freiheit nicht ungünstig sind und sich um die Erzic
hung verdient machen: er glaubt, man soll gegen diese

gerecht seyn, und daher der Bochschaft entsprechen
indem vom Direktorium Unparrheilichkeit zu erwarten
ist. Huber sieht dtt Sache als zu einfach an, um sie

an eine Kommission zu wessen, und kennt keinen Grund,
warum die gefoderte Ausnahme nicht gestattet werde»
ßollte; er glaubt ts wäre ju wünschen wir könnten

alle unsere unwissende Mönche gegen fremde, unter-
richtete auswechseln!, und daher stimmt er ganz Zum
mermann bei. A über werth folgt Zimmermann,
weil, wenn ilcberfluß an Erziehern in Helvetica wäre,
das Direktorium nicht diese Ausnahme fo-dern würde.

Wyder folge auch laut dem 2g. §. der Konstitution,
und weil die mönchische oder die weltliche Kleidung
hierüber keine Ausnahme bewirken soll. He cht folgt,
Und wundert sich daß uns das Direktonnui etwas
frage, zu dem es schon durch die Konstitution be-

rechligt ist. Carmintran stimmt mit Freude der

Bochschaft bei. Weber stimmt ganz bei, und recht-

fertigt das Direktorium, daß es über eine bestmimte
Ausnahme von einem unsrer Gesetze, die G-ftzacburg
um Rath fragt. Sccretan will den Weg der Konsti»
stilution gehen, und keine Gcsctzcsansnakmen machen,
also nur antworten, daß es der Sorgfalt des Direk-
toriums überlassen seyn soll, den 2Z. Z. der Koastitu-
klon auch auf Klostergcistliche anzuwenden. Nnce
erklärt, daß er den iy. K des Klostergcsetzcs für kvn-

stitntionswidrig ansehe. Die vom Direktorium be-

gehrle Ausnahme wird gestattet.
(Die Fortsetzung folgt.)

Beschluß des Vollzielnmgsdl'rcktoritnns, be--

treffend d e Niederlassung fränkischer Bür-
ger in Heîvelien.

Das Vollziehungsdirektomim u. s w.

In Betrachtung, daß der nennte Artikel des Bund-
iiisseö nur der fränkischen Repubi k, den Bürgern der-
selben d-e freie Niederlassung in Helvetirn, und die

Bcnifsausnbung gleich den helvetischen Bürgern zu>

sichert

In Betrachtung, daß die Vollziehung dieses Vr<

tikels nähere Bestimmungen erfodcit.
Nach Anhörung seines Ministers der innern

gclkgciihritcn
Beschließt:

1. Ein fränkischer Bürger, der sich im Gebiete
der helvetischen Republik niederlassen will, ist gchal-
ten sich an den Regierungs ' "thalter des Kautons
zu wenden, in dem er seinen Aufenthalt festzusetzen

gedenkt.
2. Er wird bei demselben den Beweis führen, daß

er ein Bürger der fränkischen Republik, und im Bc-
stz der einem solche» zukommenden R-chre fty.

Z. Er wird demselben noch übervies die erfoder-
lichen Passe vorlegen, und ihre Nichtigkeit prüfen
lassen.

4- Er wird demselben die G«mcinde anzeigen in

Welcher er sich niederzulassen gesinnt ist.
5 Er wird daselbst jeden Beruf und jedes Ge-

werbe, welches die Gesetze allen hckvckische» Bürgern
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